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§ 272 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Das Gericht hat, soferne in diesem Gesetze nicht etwas anderes bestimmt ist, unter sorgfältiger

Berücksichtigung der Ergebnisse der gesammten Verhandlung und Beweisführung nach freier Überzeugung zu

beurtheilen, ob eine thatsächliche Angabe für wahr zu halten sei oder nicht.

2. (2)Es hat insbesondere in gleicher Weise zu entscheiden, welchen Einfluss es auf die Beurtheilung des Falles hat,

wenn eine Partei die Beantwortung von Fragen verweigert, welche durch den Vorsitzenden oder mit dessen oder

des Senates Zustimmung an sie gestellt werden.

3. (3)Die Umstände und Erwägungen, welche für die Überzeugung des Gerichtes maßgebend waren, sind in der

Begründung der Entscheidung anzugeben.

In Kraft seit 01.01.1898 bis 31.12.9999
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